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Einwohnerrat
Spezialkommission Gemeindeordnung und Reglemente (GoR)

Bericht der GoR zur Vorlage Nr. 2008/35 betreffend

Reglementzur Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen - Anpassung

Die Vorlage wurde in der GoR an zwei Sitzungen beraten und verabschiedet.
Eintreten war unbestritten. .
Mit diesem Reglement wird der Vollzug des Kantonalen Gesetzes über die Aus-
richtung von Mietzinsbeiträgen vom 20.März 1997 (Gesetzessammlung Nr. 844,
s. Beilage) neu geregelt. Ziel des Gesetzes ist es, Familien, Alleinerziehende, Ren-
tenbezügerinnen und Rentenbezüger mit hohen Mietzinsen zu entlasten und dadurch
die Abhängigkeit von der Sozialhilfeabhängigkeit zu verhindern. Die Überarbeitung
des Reglements der Stadt Liestal von 1999 wurde nötig, weil es mit den bestehen-
den Bestimmungen wirkungslos war. In den fast 10 Jahren konnte das Ziel in keinem
Fall erreichtwerden. In anderem Gemeinden, welche andere Berechnungsregeln für

. die Ansprúchsberechtigung kennen, kam das Gesetz aber zum Tragen.

In der Detailberatung Iiess sich die Kommissioniriformierem, welche Änderungen für
die Berechnung des Anspruches eingefügt worden sind. Kenngrössen für die Be..
rechnung des Anspruchs auf Beiträge an die Mietzinsen sind die Einkommens-
höchstgrenze, die Vermögens~öchstgrenze, die maximal zulässige Wohnungs-
grösse, der Höchstmietzins und der abzugsberechtigte Lebensbedan. Diese
Grenzen werden im Reglement festgelegt. Die Verwaltung hat sich bei der Festset-
zung der Kenngrössen an den Bestimmungen der Sozialhilfe und an Vergleichszah-
lenanderer Gemeinden orientiert. Die Bestimmungen und Beträge wurden nach ver-
tiefter Diskussion in der Kommission einstimmig beschlossen. Das Reglement
kann nach der Genehmigung durch die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion in
Kraft gesetzt werden. Berits eingereichte Gesuche werden nach den neuen Regeln
geprüft.

Die GoR hat sich auch die Frage gestellt, ob dem Reglement eine Verordnung bei-
zuordnen sei, in welcher dem Stadtrat die Gelegenheit gegeben werden soli, Beträge
der Kenngrössen bei Bedarf anzugleichen und den organisatorischen Vollzug festzu-
halten. Nach eingehender Beratung wurde darauf verzichtet. Die Bestimmung der

.. Beträge ist im Reglement so festgelegt, dass der Stadtrat Anpassungen aufgrund
von Änderungen übergeordneter Regulierungen wie die Sozialhilfeverordnung oder
er Mietkostenindex vornehmen muss; Er braucht dafür dem Einwohnerrat nicht im-
mer wieder eine Reglementsänderung vorzulegen.

Auf eine Verordnung für den Vollzug des Reglementswil der Stadtrat verzichten. Die
Abklärungen und Entscheide werden vom Bereich Soziales getroffen. Die Abläufe
innerhalb der Verwaltungsorganisation geregelt.
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Der GoR ist es ein Anliegen, dass die Wirksamkeit des angepassten Reglements
überprüft wird. Es soll nicht nochmals 1 0 Jahre dauern, bis gehandelt wird. Die fest-
gelegten Werte sollen es nun .~rmöglichen, dass das Ziel des Gesetzes erreicht wer-
den kann. Auf einen Antrag zu diesem Punkt wird verzichtet. Bei der Behandlung von
Amtsbericht . und Rechnung soll der Stadtrat den Einwohnerrat jeweils darüber infor'-
mieren.

Antraa: Die GoR beantragt dem Einwohnerrat, das Reglement über die
Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen in der Fassung der Kommis-
.sion 'zu genehmigen.

Walter Leimgruber
Prãsident GoR

Liestal, 27. April' 2009

Beilagen;

- Reglement über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen

,. Synopse

- 'Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen vom 20.3.1997
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, REGLEMENT ÜBER DIE
AUSRICHTUNG VON '
,MIETZINSBElTRÄGEN

vom,
in. ,Kraft ab
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Der Einwohnerrat Liestalbeschliesst gestützt auf § 47 Absatz 2 des
Gemeindegesetzes 1 vom 28. Mai 1970:

§ 1 Zweck

Dieses Reglement bezweckt den Vollzug des, Gesetzes über die Ausrichtung von
Mietzinsbeiträgen2 vom 20. März 1997.

§2 Aktuelles Jahreseinkommen

1 Das aktuelle Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus' sämtlichen Einkünften

der im gemeinsamen Haushalt lebenden natürlichen Personen. Es umfásstdas um
den AHV-Beitrag reduzierte Bruttoeinkommen; davon abgezogen werden Erwerbs-
unkosten, wie Auslagen für die Fahrt zur Arbeitsstätte, Verpflegungsmehraufwand,
übrige berufsbedingte Auslagen und AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger' Personen
sowie die abzugsfähigen Beiträge an die berufliche Vorsorge (2. Säule) gemäss
Steuer- und Finanzgesetz.

2 Dem 
aktuellen Jahreseinkommen zugerechnet werden ausserdem nicht steuerbare

Einkünfte der Haushaltsmitglieder wie Ërg,änzungsleistungèri, Stipendien, Alimente

und wei,tere Entschädigungen (z.B. Krankenversicherungs-Prämienverbillgungen).

§ 3 Jahresnettomiète

1 Als Jahresnettomiete gil der vertraglich vereinbarte Jahresrnietzins ohne Neben-kosten ~ .
2 Besteht ein Untermietverhältnis, so wird die Jahresrniete um eine dem Untermiet-

verhältnis angemessen'e ortsübliche Jahresmiete reduziert.

§ 4 Höchstmieten

1. Für die Beitragsberechnung werden Jahresnettornieten bis zu den folgenden

Höchstbéträgen angerechnet:

Bei einem Einpersonenhaushalt
bèi einem Zweipersônenhaushalt
bei einem Dreipersonenhàushalt
bei einem Vierpersonenhaushalt

pro weitere Person zusätzlich

GHF 12'000.- pro Jahr
CHF 15'600.-pro Jahr
CHF 16'800.- pro Jahr
CHF 19'200.- pro Jahr
CHF '800.- pro Jahr

2 Der Stadtrat wird ermächtigt, die Höchstmieten alle drei Jahre an den
Mietkostenindex des Bundes respektive an die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft
der Schweizerischen Bùdgetberatungsstellen (ASB) anzupassen.



3'lm Fall einer höheren Miete ist der Teil, der den oben aufgeführten Höchstbetrag
übersteigt, nicht beitragsberechtigt.

§5 Jahreseinkommenshöchstgrenze

Ein Anspruch d besteht nur, wenn das Jahreseinkommen CHF 33'000.- bei
Einzelpersonen u.nd CHF 42'000.- im Zweipersonen-, bzw. . Familenhaushalt
zuzüglich eines Betrages von CHF 5'300.- pro weitere Person nicht übersteigt.

§ 6 Vermögenshöchstgrenze

Hat die Gesuchstellerin oçfer der Gesuchsteller ein Reinvermögen von für' Ehepaare'
und Alleinerziehende CHF40'00Q.- und für Eirizelpersonen CHF 25'000.-, so besteht
kein Anspruch auf einen Mietzinsbeitrag. .'

§7, Angemessenheit der Wohnungsgrössé

Ein Mietzinsbeitrag wird in der Regel nur -ausgerichtet, wenn die Zahl der Zimmer
jene der Bewohnerinnén und Bewohner um nicht mehr als 1 übersteigt.

§ 8 Tragbares Mass der Mietzinsbelastung

1 Die tragbare Miete ist der Betrag, der verbleibt, wenn vom Jahreseinkommen der
massgebliche' Lebensbedarf, die Krankenkassenprämien der ,Grundversicherung

sowie die Wohn nebenkosten gemässMietvertrag abgezogen werden. .

2 Der massgebliche Lebensbedarf wird mit 20% Über den Richtwerten des
Sozialhilfegesetzes berechnet

§ 9 Härtefälle

Wo aussergewöhnliche Verh~iInisse es rechtfertigen, kann der stadtrat ausnahms-
weise von den Bestimmungen dieses Reglementes abweichen. .

. § 10, Venahren

1 Gesuche um Gewahrung von Mietzinsbeiträgen sind an die zuständige
Verwaltungsstelle der Stadt' Liestal unter Beilage der notwendigenUntérlageii,
einzureichen. Der Stadtrat bezeichnet die zuständige Verwaltungsstelle.

21m Falle eines zustimmenden Entscheides werden die Beiträge abZéitpunkt der
Gesuçhséinreichung gewährt.



3 Die Zusicherung gilt für ein Kalenderjahr, längstens jedoch 
bis zum Eintritt einer

Veränderung beieinem Berechnungsfaktor. '

§ 11 Rechtsschutz

Gegen Entscheide der zuständigen' Verwaltungsstelle können die Betroffenen innerT
zehn Tagen beim Stadtrat Einsprache erheben.

§ 12 Auszahlungsmodus '

, Die Mietzinsbeiträge werden v'ierteljahrlich, und zwar Ende Januar, Ende April, Ende
Juli und Ende Oktober, respektive 30 Tage nach der Bewiligung des Gesuches
ausbezahlt.

§ 13 StrafbestimmiJngen ,

1 Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise die
unrechtmässige Ausrichtung eines Beitrages erwirkt, hat den zu Unrecht bezogenen
Betrag zurückzuerstatten.' .
2 Übertretungen dieses Reglements und der darauf gestützten Anordnungen werden

vom Stadtrat geahndet. Es können Geldbussen bis zu CHF 1 '000.- ausgesprochenwerden.i;
§ 14 Inkrafttreten. .
Dieses Reglement tritt nach der Genehmigung durch die Volkswirtschafts- und Sani-
tätsdirektiohBasel-LandSchaft in Kraft. .

\gem. § 46 Absatz 2 Gemeindegesetz vom 28. Mai 1970 (SGS 180)2 SGS 844, in Kraft seit 01.01.1998 .',
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